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Mit Verordnung vom 27. November 2018  hat das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) die Steuersätze der Luftverkehrsteuer mit Wirkung zum 
1. Januar 2019 geringfügig gesenkt. 

Die Steuer beträgt dann je Fluggast mit Zielort

1. in einem Land der Anlage 1 zum LuftVStG            7,38 EUR
2. in einem Land der Anlage 2 zum LuftVStG          23,05 EUR
3. in einem anderen Land             41,49 EUR

1  Verordnung zur Absenkung der Steuersätze im Jahr 2019 nach § 11 Absatz 2 
des Luftverkehrsteuergesetzes (Luftverkehrsteuer-Absenkungsverordnung 2019 – 
LuftVStAbsenkV 2019) vom 27. November 2018, BGBl 2018 Teil I, S. 2244

Absenkung der Luftverkehrsteuersätze 
zum 1. Januar 2019
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Haftungsausschluss
Dieses Informationsschreiben ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige 
Wandel der Rechtsmaterie machen es trotz 
sorgfältiger Bearbeitung notwendig, jegliche 
Haftung für den Inhalt auszuschließen.


